
 
 
 

 

 
 
 

 

    
 
 
Übernahme Kfz-Steuer-Bearbeitung durch den Zoll 
Umstellung auf Sepa-Lastschriftmandate 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der nächsten Zeit stehen zwei wichtige Änderungen bei der Zulassung von Fahrzeugen an. 
Zum einen wird die Bearbeitung der Kfz-Steuer von der Landesverwaltung auf die Bundesver-
waltung übertragen. Daher übernimmt der Zoll ab dem 30.01.2014 die Kfz-Steuerbearbeitung 
von den Finanzämtern. Gleichzeitig erfolgt die Umstellung von Lastschrifteinzugsermächtigun-
gen auf Sepa-Mandate, die bei einer Zulassung zwingend vorgelegt werden müssen. 
 
Im Detail bedeutet das für das zukünftige Zulassungsverfahren folgendes: 
1. Bis einschl. 29.01.2014 legen Sie bitte weiterhin eine Lastschrifteinzugsermächtigung an-

hand der bekannten Vordrucke sowie eine Zulassungsvollmacht vor. 
2. Ab dem 30.01.2014 werden ausschließlich die Sepa-Mandate nach dem bundeseinheitli-

chen Vordruck anerkannt. Dieser wird in Kürze auf www.zoll.de und auch unter www.kreis-
soest.de zur Verfügung gestellt. Zusätzlich ist weiterhin eine Zulassungsvollmacht erforder-
lich. 

3. Wichtig: Das Sepa-Lastschriftmandat muss vollständig (2 Unterschriften!) ausgefüllt sein 
und im Original vorgelegt werden. Dies ist eine Vorgabe der Bundesverwaltung. Ausnahmen 
sind hierzu derzeit nicht möglich. Um unnötige Probleme/Diskussionen zu vermeiden, emp-
fehlen wir daher die Sepa-Lastschriftmandate möglichst mit einem Kugelschreiber mit blauer 
Tinte auszufüllen.  
 

Die Bearbeitung der Kfz-Steuer für den Kreis Soest übernimmt das Hauptzollamt Bielefeld, 
Fachgebiet Kfz-Steuer, Dienstsitz Arnsberg, Goethestraße 30a, 59755 Arnsberg. Erreichbar ist 
der Zoll telefonisch unter 0351/44834-50 bzw. über info.kraftst@zoll.de 
 
Zusätzlich werden die örtlichen Zollämter als sogenannte Zahlstellen fungieren. Das bedeutet, 
dass dort beispielsweise Steuerrückstände oder Ausfuhrsteuern bezahlt werden können. Im 
Kreis Soest befindet sich ein Zollamt in Anröchte, Kliever Straße 69. Unabhängig vom Wohnort 
können aber auch andere näherliegende Zollstellen (z.B. Beckum) in den Nachbarkreisen auf-
gesucht werden. Der Zoll wird den Zulassungsstellen im Laufe des Februars Flyer mit entspre-
chenden Informationen zu den örtlichen Zahlstellen zukommen lassen. Bitte beachten Sie da-
her auch unsere Auslagen im Wartebereich. 
 
Großkunden (ab 30 Fahrzeuge pro Jahr) können beim Hauptzollamt Bielefeld einen Antrag auf 
ein Dauersepamandat stellen (kraftst.grosskunde@hzabi.bfinv.de).  
 
Bei weiteren Fragen können sie sich gerne an die Kolleginnen und Kollegen in den Kfz-
Zulassungsstellen (Lippstadt: 02921-303610, Soest: 02921-302794) oder den Bürgerservice 
wenden (02921-302222). 
 

Ihre Kfz-Zulassungsstellen in Lippstadt und Soest 

Ab 30.01.2014 sind 
Zulassungen nur mit 

Sepa-
Lastschriftmandat 

möglich! 
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